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Öffentliches Recht 

 

Experte: Hans-Jürg Roth, Leiter Rechtsdienst Departement Bildung, 
Kultur und Sport 
 

Dauer: 4 Stunden 
 
 

Hilfsmittel: Internationales Recht: 

 Übereinkommen zum Schutz des baugeschichtlichen 
Erbes in Europa vom 3. Oktober 1985 ("Granada-
Übereinkommen"; SR 0.440.4) 

Bundesrecht: 

 BV (SR 101), BGG (SR 173.110), ZPO (SR 272) 

Kantonales Recht: 

 KV (SAR 110.000), VRPG (SAR 271.200), BauG (SAR 
713.100), KG (SAR 495.200), VKG (SAR 495.211) 

 Altes Denkmalschutzdekret (aDSD) vom 14. Oktober 
1975 (AGS Bd. 9 S. 169; Bd. 11 S. 465; 2006 S. 256; 
2008 S. 394; ausser Kraft seit 1. Januar 2010: AGS 
2009 S. 307) 

 
Hinweise: Die Fälle sind ausschliesslich gestützt auf den vorgegebenen 

Sachverhalt zu lösen (keine Erweiterung oder Ergänzung des 
Sachverhalts). Geben Sie bei der Lösung jeweils die 
Rechtsgrundlage an. Unterlassen Sie in Ihrer Arbeit jeden 
Hinweis auf Ihre Person und führen Sie, sofern notwendig, 
jeweils RA Z. als Rechtsvertreterin bzw. Rechtsvertreter auf 
(Anonymisierung der Prüfung). Punkte werden nur für 
schlüssige und nachvollziehbare Ausführungen vergeben. 
Krass unzutreffende oder an der Sache vorbeigehende 
Ausführungen führen zu einem Punkteabzug. Achten Sie bei der 
Lösung auf die systematische Darstellung und den sprachlichen 
Ausdruck. 



 
 

  

Sachverhalt 

1. 

Das Gebäude Nr. aaa auf der Parzelle Nr. bbb der Gemeinde B. befindet sich seit 
dem 19. September 2018 im Eigentum der A. AG, die am 15. November 2018 beim 
Gemeinderat B. ein Baugesuch für dessen Umbau und Erneuerung einreichte. Vor 
dem Kauf im Jahr 2018 hatte sich die A. AG noch beim Leiter der Abteilung Bau, 
Planung & Umwelt der Gemeinde B. erkundigt, ob das Gebäude unter kommunalem 
oder kantonalem Denkmalschutz stehe, was dieser verneint hatte. Weil das Gebäude 
in der Umgebung von kantonal geschützten Baudenkmälern (u.a. Stiftskirche) situiert 
ist, wurde die kantonale Denkmalpflege in das Baubewilligungsverfahren involviert. 
Diese kündigte der Bauherrin mit Schreiben vom 12. Dezember 2018 an, dass sie 
beabsichtige, die Schutzbedürftigkeit des Gebäudes (erneut) abzuklären und das mit 
dem Entscheid des Verwaltungsgerichts BE.93.00194 vom 14. Dezember 1994 
abgeschlossene Unterschutzstellungsverfahren wiederaufzunehmen. Mit jenem Urteil 
des Verwaltungsgerichts war die vom Regierungsrat am 30. Juni 1993 beschlossene 
Unterschutzstellung des Gebäudes Nr. aaa rechtskräftig aufgehoben worden. 

Begründet wurde die Abweisung im Wesentlichen damit, der Regierungsrat habe 
seinen Unterschutzstellungsentscheid zu wenig begründet und dadurch das 
rechtliche Gehör der (damaligen) Beschwerdeführerin verletzt. Je höher der 
Ermessensspielraum einer Behörde – wie im Falle des Denkmalschutzes – sei, desto 
höher seien auch die Anforderungen an die Begründungspflicht. Generell müsse der 
Betroffene in die Lage versetzt werden, sich über die Tragweite des Entscheids 
Rechenschaft zu geben und ein allfälliges Rechtsmittel dagegen in voller Kenntnis 
der Entscheidgründe zu verfassen. Er habe insbesondere nicht nur Anspruch auf 
Bekanntgabe der tatsächlichen Gründe, die zum Entscheid geführt hätten, sondern 
auch auf Behandlung seiner Argumente. Die Erhaltungswürdigkeit eines Bauwerks 
sei in hohem Masse ein Ermessensentscheid und zur dazugehörigen 
Ermessensbetätigung gehöre namentlich das spezifische Fachwissen einer Behörde, 
die den gesetzlichen Auftrag zum Kulturgüterschutz umzusetzen habe. Umso 
wichtiger sei es, dass die Überlegungen der Denkmalschutzbehörde für die 
Unterschutzstellung sowohl dem betroffenen Grundeigentümer als auch der 
Rechtsmittelinstanz in nachvollziehbarer Weise und mit der erforderlichen 
Begründungsdichte vermittelt würden, zumal dem Verwaltungsgericht eine 
Überprüfung des Ermessens entzogen sei und der Regierungsrat das Verfahren 
auch nicht selber instruiert und keinen Augenschein vor Ort durchgeführt habe, 
sondern seinen Entscheid "am grünen Tisch" gefällt habe. Den erwähnten 
Begründungsanforderungen genüge der Unterschutzstellungsentscheid nicht. 

 

2. 

In der Folge überarbeitete die Bauherrin ihr Bauprojekt unter Berücksichtigung der 
Forderungen der Denkmalpflege. Am 18. Februar 2020 wurde es vom Gemeinderat 
bewilligt, mit den von der Abteilung für Baubewilligungen am 15. Januar 2020 und 
von der Denkmalpflege am 20. Dezember 2019 verfügten Auflagen, die zum 



integrierenden Bestandteil der Baubewilligung erklärt wurden. In der Folge musste 
zwei Mal ein Baustopp verfügt werden, weil bei den laufenden Umbauarbeiten die 
Auflagen der Baubehörde beziehungswiese der Denkmalpflege nicht eingehalten 
worden waren. 

 

3. 

Im parallel geführten Unterschutzstellungsverfahren konsultierte die Denkmalpflege 
die Kantonale Kommission für Denkmalpflege und Archäologie, die im Bericht vom 
11. Juni 2019 eine integrale Unterschutzstellung des Gebäudes Nr. aaa 
befürwortete. Demgegenüber sprachen sich die Bauherrin in ihren Stellungnahmen 
vom 27. Juni 2019 und 12. Oktober 2020 sowie der Gemeinderat B. mit 
Protokollauszügen zu seinen Sitzungen vom 5. August 2019 und 19. Oktober 2020 
gegen eine Unterschutzstellung des Gebäudes aus. 

 

4. 

Am 19. August 2021 entschied das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS), 
Abteilung Kultur, das Gebäude Nr. aaa integral unter kantonalen Denkmalschutz zu 
stellen. 

  



Aufgabe 1 (max. 6 Punkte) 

Beschreiben Sie die generelle Grundrechtsproblematik von Unterschutzstellungen, 
die wichtigsten Verfahrensschritte bis zum erstinstanzlichen Entscheid und den 
anschliessenden Rechtsmittelweg bis zur letzten Instanz. 

Aufgabe 2 (max. 10 Punkte) 

Vergleichen Sie das gemäss aktuell geltendem Recht normierte Vorverfahren mit 
dem nach altem Recht bis zum 31. Dezember 2009 geltenden Vorverfahren (bis zum 
erstinstanzlichen Entscheid) und setzen Sie sich mit den Vor- und Nachteilen beider 
Verfahren kritisch auseinander. 

Aufgabe 3 (max. 20 Punkte) 

Auf welche Argumente würden Sie sich als Anwältin beziehungsweise als Anwalt der 
A. AG, die den Fall einer Abweisung der Beschwerde notfalls bis vor Bundesgericht 
weiterziehen will, fokussieren, und wie stufen Sie die Prozesschancen in Bezug auf 
die verschiedenen Argumente ein? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















